
1. Cannabisblüten unverarbeitet

Verordnete Menge Fixzuschlag

Bis einschließlich 15,0 g 9,52 € pro Gramm

> 15,0 g bis einschließlich 30,0 g 3,70 € je weiteres Gramm

> 30,0 g 2,60 € je weiteres Gramm

Grundlagen zur Abrechnung von Cannabisblüten (unverändert)  
gemäß Anlage 10 Hilfstaxe:

• Abrechnungsfähig sind grundsätzlich 9,52 € pro Gramm.

• Zusätzlich können in Abhängigkeit von der verordneten Menge folgende  
Fixzuschläge abgerechnet werden:

• Für die Abrechnung wird das Sonderkennzeichen 06460694 verwendet.

Abrechnung von BfArM-Cannabisblüten
• Abrechnungsfähig sind grundsätzlich 5,80 € pro Gramm.
• Zusätzlich kann ein Zuschlag von 100 % abgerechnet werden.
• Für die Abrechnung wird das Sonderkennzeichen 06461423 verwendet.

Beispielrechnung:

  Verordnet sind 70 Gramm Cannabisblüten in unverändertem Zustand.

 
 

Berechnung für 70,0 g Betrag

Substanz (Wirkstoff)

Cannabisblüten
(unverarbeitet)

1. Festpreis: 9,52 € x 70,0 g 666,40 €

2. Fixzuschlag bis 15,0 g: 
9,52 € x 15 g

142,80 €

3. Fixzuschlag > 15,0–30,0 g: 
3,70 € x 15 g

55,50 €

4. Fixzuschlag > 30,0 g: 
2,60 € x 40,0 g

104,00 €

Packmittel

Vierkantflasche mit kindersicherem 
Druck-Dreh-Verschluss

AEK 0,98 €

Zuschlag von 100 % auf Packmittel 0,98 € x 100 % 0,98 €

Zwischensumme 970,66 €

Mehrwertsteuer 19 % 184,43 €

Gesamtbetrag 1.155,09 €

Arbeitshilfe 
1

Taxierung von Cannabisblüten

BSNR: 345678900 
Dr. Theo Muster
Facharzt für Innere Medizin 
Musterweg 13 
12345 Musterstadt
Tel.: 12345 / 678910

Cannabisblüten 22/1 Vayamed  
Cannabis Flos, 10 g unzerkleinert

3x täglich 100 mg verdampfen  
und inhalieren

E-Rezept

Hinweis: Die in den Beispielrechnungen verwendeten Preise können von den tatsächlichen Preisen abweichen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.



2. Cannabisblüten in Zubereitungen

Verordnete Menge Fixzuschlag

Bis einschließlich 15,0 g 8,56 € pro Gramm

> 15,0 g bis einschließlich 30,0 g 3,70 € je pro Gramm

> 30,0 g 2,60 € pro Gramm

Grundlagen zur Abrechnung von Cannabisblüten in Zubereitungen gemäß 
Anlage 10 Hilfstaxe:

• Abrechnungsfähig sind grundsätzlich 9,52 € pro Gramm.

• Zusätzlich können in Abhängigkeit von der verordneten Menge folgende  
Fixzuschläge abgerechnet werden:

• Für die Abrechnung wird das Sonderkennzeichen 06460665 verwendet.

Abrechnung von BfArM-Cannabisblüten
• Abrechnungsfähig sind grundsätzlich 5,80 € pro Gramm.
• Zusätzlich kann ein Zuschlag von 100 % abgerechnet werden.
• Für die Abrechnung wird das Sonderkennzeichen 06461423 verwendet.

BSNR: 345678900 
Dr. Theo Muster
Facharzt für Innere Medizin 
Musterweg 13 
12345 Musterstadt
Tel.: 12345 / 678910

E-Rezept

Cannabisblüten [Sorte Red No 2] 
(NRF 22.12.) 40,0 g

2 x täglich 35 mg  
verdampfen und inhalieren

BSNR: 345678900 
Dr. Theo Muster
Facharzt für Innere Medizin 
Musterweg 13 
12345 Musterstadt
Tel.: 12345 / 678910

Beispielrechnung:

  Verordnet sind 40,0 Gramm Cannabisblüten zur Inhalation nach NRF-Vorschrift 22.12. 

 
 

 

Berechnung für 40,0 g Betrag

Substanz (Wirkstoff)

Cannabisblüten
(verarbeitet)

1. Festpreis: 9,52 € x 40,0 g 380,80 €

2. Fixzuschlag bis 15,0 g: 8,56 € x 15,0 g 128,40 €

3. Fixzuschlag > 15,0–30,0 g: 3,70 € x 15,0 g 55,50 €

4. Fixzuschlag > 30,0 g: 2,60 € x 10,0 g 26,00 €

Packmittel

Vierkantflasche mit kindersiche- 
rem Druck-Dreh-Verschluss

AEK 0,98 €

Dosierlöffel 1 ml AEK 0,22 €

Zuschlag von 90 % auf Packmittel 1,20 € x 90 % 1,08 €

Weitere Zuschläge

Festzuschlag 8,35 €

Arbeitspreis Herstellung von ungeteilten Pulvern bis 200 g 6,00 €

Zwischensumme 607,33 €

Mehrwertsteuer 19 % 115,39 € 

Gesamtbetrag 722,72 €

Arbeitshilfe 
2

Taxierung von Cannabisblüten
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